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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützes Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1623-351 „Übergangsmoor im Kropper Forst“ 

 
1.   Erhaltungsgegenstand 

 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-
Richtlinie  
 
a)   von besonderer Bedeutung: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore  
 
b)  von Bedeutung: 
 
4030   Trockene Europäische Heiden 
 
2.   Erhaltungsziele 
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung einer inmitten von Kiefernforst gelegenen baumfreien Senke mit schön 
entwickelter naturnaher Übergangsmoorvegetation in klassischer Zonierung. Die 
lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, wie die natürlichen hydrologischen, 
hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen in dem Moorlebensraum, die 
Nährstoffarmut, sowie eine Pufferzone sind zu erhalten. 
 
2.2. Ziele für Lebensraumtyp von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.a) genannten Lebensraumtyps. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

 der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche, 

 der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 
erforderlich sind und 

 standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 
charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 
 
2.3. Ziele für Lebensraumtyp von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b) genannten Lebensraumtyps 
und Art. Hierzu sind insbesondere zu berücksichtigen: 
 
4030   Trockene Europäische Heiden 
Erhaltung  

 der Zwergstrauchheiden mit Dominanz der Besenheide (Calluna vulgaris) auf 
nährstoffarmen, trockenen Standorten sowie ihrer charakteristischen 
Sukzessionsstadien, 

 von Mosaikkomplexen mit anderen charakteristischen Lebensräumen, der 
Kontaktgesellschaften und der eingestreuten Sonderstandorte wie z.B. Feuchtheiden, 
Sandmagerrasen, offene Sandfluren, Dünen, Wälder, 

 der charakteristischen pH-Werte, des sauren Standortes, der weitgehend ungestörten 
hydrologischen Verhältnisse mit hohem Grundwasserspiegel,  
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 der natürlichen Nährstoffarmut und 

 bestandserhaltender Pflege bzw. Nutzungsformen. 


